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[bookmark: _Hlk145941532]Plan zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten: Energiemangellage
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Description générée automatiquement]MAHLZEITENDIENST ZUHAUSEDieses Merkblatt ist als Hilfe für die Erstellung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten zu verstehen. Es dient keineswegs als vollständiges Vorbereitungsdokument für die Gemeinde, die sich dieses Vorgehen aneignen und an ihre Situation anpassen muss. Dies sollte in Abstimmung mit ihrem Führungsstab geschehen, der die Anlaufstelle für alle Krisensituationen bleibt.
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Fortsetzung des Dokuments:Dok.-Nr. 15

MAHLZEITENDIENST ZUHAUSE
[bookmark: OLE_LINK1]Kontext
Das Thema Nahrungsmittelnotversorgung umfasst die Notversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln bei einem längeren Ausfall des Stromnetzes oder die organisierte Verteilung eventuell vorhandener Nahrungsmittelressourcen.
Es ist davon auszugehen, dass es während eines längeren Netzausfalls kaum Möglichkeiten geben wird, Lebensmittel (einschliesslich Trinkwasser) zu kaufen. Die Lebensmittelgeschäfte werden eventuell nicht wieder aufgefüllt, verderbliche Lebensmittel könnten nicht über mehrere Stunden gekühlt werden, die Registrierkassen würden ohne Telekommunikationsverbindung und Strom nicht funktionieren. Die elektrischen Ladentüren könnten einfach verschlossen bleiben.
Im Falle eines längeren Stromausfalls (Blackout von 3 bis 10 Tagen) könnte eine rechtzeitige und organisierte Verteilung die mögliche Entsorgungsnotwendigkeit verderblicher Lebensmittel minimieren und damit das potenzielle Risiko einer Epidemie und die Gefahr von Plünderungen oder anderen Sachschäden verringern. Eine Beschädigung der Verkaufseinrichtungen würde die Wiederaufnahme der Versorgung oder des Verkaufs lebenswichtiger Güter im Anschluss an die Krise erheblich verzögern.
Eine angemessene Vorbereitung ermöglicht es, etwaige regional verfügbare Nahrungsmittelressourcen besser für die Ereignisbewältigung zu nutzen.
Folgende Punkte sind bei der Vorbereitung zu berücksichtigen und werden in diesem und den folgenden Merkblättern erläutert: 
· [bookmark: _Hlk143803608]Lebensmittelnotvorrat durch die Bevölkerung (Merkblatt F-14);
· Mahlzeitenservice Zuhause (dieses Merkblatt);
· (Die Trinkwasserversorgung wird im Merkblatt F-16 behandelt).

Erinnerung: ROLLE DES BUNDES BEI DER NAHRUNGSMITTELNOTVERSORGUNG
Die Gemeinden sind natürlich nicht allein für die Notversorgung bei einem längeren Ausfall des Stromnetzes verantwortlich. Im Kern besagt Artikel 102 der Bundesverfassung, der sich mit der Versorgung des Landes befasst, Folgendes: 
«Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicher für den Fall machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren Mangellagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag. Er trifft vorsorgliche Massnahmen.»
Um diese wichtige Aufgabe zu gewährleisten, gibt es das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Der Bund legt also (mithilfe des Privatsektors) Vorräte an Lebensmitteln, Medikamenten, Trinkwasser, Energie und Informations- und Kommunikationstechnologie an. Die grossen Importeure und Händler werden also vom Staat dazu verpflichtet, je nach Produkt ausreichende Vorräte für 3 bis 6 Monate anzulegen. Der Staat benötigt einige Tage (1 Woche), um einzugreifen.
Davon abgesehen hat die Gemeinde eine Reihe von präventiven Aufgaben zu erfüllen, wie z. B.:
· Wirksame Kommunikation mit der Bevölkerung im Vorfeld der Krise, z. B. über einen Flyer an alle Haushalte (ein Musterflyer wird Ihnen im Anhang dieser Merkblätter angeboten. Dieser enthält eine Übersichtsseite über die zu machenden Reserven. Wie in den Kommunikationsblättern erwähnt, sind diesbezügliche Vorbereitungen für die Gemeinden wichtig, aber eine Kommunikation auf Bundes-/Kantonsebene für bestimmte Themen wird bevorzugt). Um John Fitzerald Kennedy zu zitieren: «Fragen Sie sich nicht, was Ihre Gemeinde für Sie tun kann, sondern fragen Sie sich, was Sie für Ihre Gemeinde tun können» ;
· Für einen Mindestvorrat an Trinkwasser sorgen (siehe Merkblatt F-16). Denn man kann zwar mehrere Wochen ohne Nahrung auskommen (der Körper passt sich an), aber Dehydrierung kann innerhalb von 2 bis 3 Tagen zum Tod führen;
· Kontakt mit den wichtigsten Versorgern in der Gemeinde aufnehmen und sie fragen, ob sie PAGs eingerichtet haben, um die Sicherheit, den Vertrieb bzw. die Kühlung von lebensnotwendigen Gütern im Krisenfall zu gewährleisten;
· Sich präventiv einen Ort für die Verteilung von lebenswichtigen Gütern an die Bevölkerung überlegen. Dies beinhaltet Logistik, Versorgungsfahrzeuge, Personal und die Sicherheit des Standorts.
Mahlzeitendienst zuHause
Die persönliche Vorsorge möglichst vieler Menschen ist eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung eines Ereignisses. Verschiedene Organisationen betreiben einen Bevölkerungsdienst für die regelmässige Versorgung bestimmter Personen/Personengruppen mit Lebensmitteln. Bei einem Ausfall des Stromnetzes kann ein solcher Dienst nicht in vollem Umfang angeboten werden.
Die Gemeinde ist nicht für diese private Aktivität verantwortlich, insbesondere wenn sie eine kommerzielle Komponente hat! Abgesehen davon ist die Gemeinde dafür verantwortlich, die ungeplante Nachfrage nach Lebensmitteln während der Krise so weit wie möglich zu reduzieren. Zu diesem Zweck könnte eine Antizipation sinnvoll sein, welche Bürger:innen derzeit von Firmen (oder Privatpersonen) zu Hause beliefert werden, aber im Falle einer längeren Energieknappheit nicht mehr beliefert werden können. Folglich kommt der Gemeinde also eine präventive Rolle zu, die hauptsächlich darin besteht, ihre Bevölkerung für diesen Umstand zu sensibilisieren, eventuell durch eine Koordination mit den wichtigsten Stellen, die Mahlzeiten ausliefern.
Werden die Klient:innen und ihre Angehörigen darüber informiert, dass im Falle eines Netzausfalls die Versorgung nicht oder nur eingeschränkt erfolgen kann? Und wird eine Notversorgung für Klient:innen sichergestellt, die keine privaten Notmahlzeiten organisieren können?
Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.
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Description générée automatiquement]
Wie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?

· Überprüfen, ob es ein Register gibt, das alle privaten Unternehmen enthält, die auf dem Gemeindegebiet Mahlzeiten ausliefern (Genehmigungsanträge, Firmennamen, Steuern etc.). Es ist wahrscheinlich, dass ein solches Register nicht existiert und auch nicht erstellt werden kann (Achtung Datenschutz );
· Eventuell eine allgemeine Anfrage in einen Kommunikationsplan integrieren. Dies könnte durch einen Aufruf geschehen, dass sich "Risikopersonen", die derzeit Mahlzeiten nach Hause geliefert bekommen, melden sollen. Dieser Aufruf kann über die in F-06 vorgeschlagene Flyer oder über die normalen Veröffentlichungen der Gemeinde, z. B. in der Gemeindezeitung, erfolgen. Auf diese Weise könnte ein Ad-hoc-Register erstellt werden;
· Falls es eine Liste von Unternehmen gibt, die in diesem Bereich tätig sind, eventuell mit ihnen Kontakt aufnehmen und ihnen folgende Fragen stellen:
· Haben Sie einen Plan zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeiten im Falle eines Stromausfalls (einschliesslich Generator, Liefermittel und Treibstoffvorräte für eine Woche)?
· Haben Sie einen Vorrat an ungekühlten Lebensmitteln, mit dem Sie Ihren Verpflichtungen für etwa eine Woche nachkommen können?
· Haben Sie Ihre Klient:innen über eine mögliche Nicht-Lieferung im Falle einer Energiekrise informiert?
· Haben Sie Ihre Klient:innen dafür sensibilisiert, ausreichende individuelle Vorräte zu haben (siehe F-14)?
· Haben Sie ein Meldesystem geplant, um die Gemeinde darüber zu informieren, dass gefährdete Personen nicht mehr beliefert werden?
· Je nach Antwort (oder Nicht-Antwort), antizipieren Sie einen geschätzen Versorgungsbedarf und planen Sie bestimmte Reserven und Infrastrukturen zur Verteilung für diese Personen (dieser Punkt deckt sich mit den Empfehlungen in F-14).




    Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
….









[bookmark: _Hlk145945057]ALLGEMEINE INFORMATIONEN / PARTNER 
Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.
[bookmark: _Hlk145945077][bookmark: _Hlk145945078]Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie sicher, dass sie solide sind!




  Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:
….












EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)NAHRUNGSMITTELNOTVERSORGUNG – MAHLZEITENDIENST NACH HAUSE:
[bookmark: _Hlk145945169]Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen
Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:
· …
· …
· …
· …
· …
· …

[bookmark: _Hlk145945186]Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:
· …
· …
· …
· …
· …


[bookmark: _Hlk145945192]Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:
…






























[bookmark: _Hlk145945208]	Name, Vorname und Funktion: 	........................................................................[bookmark: _Hlk145945200][bookmark: _Hlk145945201]VALIDIERUNG: Die Vorbereitung für diese Aktivität gilt als (in Excel übertragen):
· Erreicht (bereit)
· Teilweise erreicht
· Nicht erreicht (nicht bereit)
· 

	Datum & Unterschrift:	........................................................................
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